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Einleitung

„Nullum crimen, nulla poena sine lege“ lautet die programmatische Vorgabe
für ein nach rechtsstaatlichen Grundsätzen ausgestaltetes Strafrecht. In Art. 103
Abs. 2 GG als verfassungsrechtliches Gebot formuliert und in § 1 StGB wieder-
holt, schlägt sich dieses Prinzip in der Bindung des Strafrechts an das geschrie-
bene Gesetz, dem Verbot von Rückwirkung und Analogie sowie dem Bestimmt-
heitsgebot nieder. Eine Tat kann nur bestraft werden, wenn die Strafbarkeit ge-
setzlich bestimmt war, bevor die Tat begangen wurde. Diese Vorgabe verpflichtet
den Gesetzgeber die Grenze zwischen der Freiheit des Bürgers in der Ausübung
seiner Grundrechte und dem strafbaren Bereich sanktionsbewehrter Verhaltens-
weisen in Rechtsnormen zu fixieren. Die Androhung von Freiheitsstrafen erfor-
dert nach Art. 104 Abs. 1 S. 1 GG ein formelles Gesetz. Stets muss der gesetz-
liche Tatbestand die Voraussetzungen der Strafbarkeit so konkret umschreiben,
dass seine Handhabung durch den Richter für den Normadressaten voraussehbar
ist und diesem die Orientierung seines Verhaltens an den rechtlichen Vorgaben
ermöglicht.

Der staatliche Strafanspruch steht folglich nicht zur Disposition des Einzelnen
– oder etwa doch? Jüngste Entwicklungen im Bereich des Wirtschaftsstrafrechts
lassen Letzteres vermuten. „Compliance“ heißt das Gebot der Stunde und sorgt
nicht nur in Unternehmen, sondern auch in Wissenschaft und Rechtsprechung für
Diskussionsstoff. Branchen- und rechtsbereichsübergreifend haben die Wogen der
Compliance auch das Strafrecht erfasst. Von einer „Privatisierung der Kriminal-
prävention“1 ist die Rede und davon, dass sich „der Staat aus der Kriminalprä-
vention stiehlt“.2 Gemeinsam ist den Beiträgen in der gegenwärtigen Diskussion,
dass sie Compliance-Regelungen in erster Linie aus Sicht ihrer Initiatoren und
damit unter Präventionsgesichtspunkten betrachten. Dies entspricht auch der ver-
folgten Zielrichtung, mithilfe der privaten Regelwerke kriminelle Machenschaf-
ten im Unternehmen zu verhindern oder zumindest einzudämmen.

Doch der Bedeutungsgehalt von Compliance-Konzepten erschöpft sich nicht
allein in der Verwirklichung von „Integrity“ und guter „Corporate Governance“,
wie diese Arbeit zeigen wird. Als Ausprägung der unter dem Begriff „Soft
Law“ zusammengefassten privaten Selbstverpflichtungserklärungen können Com-
pliance-Regelungen auch bestehende Strafbarkeitsrisiken verschärfen und neue

1 Dieser Begriff wird u. a. verwendet von Sieber, in: FS Tiedemann, 2008, S. 449 ff.
2 So der Titel des Beitrags von Wessing, in: FS Volk, 2009, S. 867 ff.



begründen. Zur Systematisierung der festgestellten Effekte werden strafbarkeits-
begründende und strafbarkeitskonkretisierende Wirkungsweisen unterschieden.
Strafbarkeitsbegründende Wirkung kommt bei täterbezogenen Strafbarkeitsvor-
aussetzungen in Betracht, während bei tatbezogenen Voraussetzungen lediglich
strafbarkeitskonkretisierende Wirkung festzustellen ist. Zur Untermauerung die-
ser These werden die Strafbarkeitsvoraussetzungen verschiedener Tatbestände
des Wirtschaftsstrafrechts im Hinblick auf ihre Beeinflussung durch Com-
pliance-Regelungen untersucht. Der Schwerpunkt der Betrachtung liegt dabei auf
der Funktionsweise einzelner Bestimmungen, die sich unternehmens- und bran-
chenübergreifend als wesentliche inhaltliche Elemente von Compliance-Konzep-
ten herausgebildet haben. Zur Veranschaulichung kann daher auf ausgewählte
Compliance-Konzepte einzelner Unternehmen zurückgegriffen werden.

Primäres Anliegen dieser Arbeit ist es, dem Phänomen „Compliance“ in seiner
Bedeutung für das Wirtschaftsstrafrecht Kontur zu verleihen, indem Wechselbe-
ziehungen zwischen Compliance-Programmen und gesetzlich normierter Straf-
barkeit identifiziert, bewertet und in ein konsistentes Gesamtkonzept eingeordnet
werden. Dies erfordert eine Abgrenzung zwischen tat- und täterbezogenen Straf-
barkeitsvoraussetzungen, die sich im Bereich der Wirtschaftskriminalität an den
gesetzlichen Vorgaben des § 14 StGB zu orientieren hat.

Ausgangspunkt der Betrachtung ist eine Eingrenzung des Untersuchungs-
gegenstandes „Compliance“ im Hinblick auf seine strafrechtliche Bedeutung in
Unternehmenspraxis und wissenschaftlichem Diskurs. Zur Fundierung der dog-
matischen Grundlagen der hier entwickelten Theorie schließt sich dem eine Ab-
grenzung tat- und täterbezogener Voraussetzungen der Strafbarkeit an. Das dritte
Kapitel widmet sich den Grundaussagen meiner Theorie, nach der Compliance-
Regelungen bei täterbezogenen Strafbarkeitsvoraussetzungen strafbarkeitsbegrün-
dende Wirkung, bei tatbezogenen Strafbarkeitsvoraussetzungen strafbarkeitskon-
kretisierende Wirkung entfalten können. Diese theoretischen Erkenntnisse wer-
den im Anschluss daran verifiziert, indem ausgewählte Compliance-Regelungen
betrachtet und deren Auswirkungen auf täter- wie tatbezogene Strafbarkeitsvor-
aussetzungen dargestellt werden.
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1. Kapitel

Strafrechtliche Relevanz des Untersuchungsgegenstands
im wissenschaftlichen Diskurs und

in der Unternehmenspraxis

§ 1 Compliance-Regelungen
als Erscheinungsform von Softlaw

Einer Untersuchung der Auswirkungen von Compliance-Regelungen auf das
Wirtschaftsstrafrecht ist zunächst eine Einordnung der vielgestaltigen, zumeist
dem angloamerikanischen Sprachgebrauch entlehnten, Begrifflichkeiten voraus-
zuschicken.

I. Definition und Einordnung

Der Begriff „Compliance“ wurde früher vor allem im medizinischen Bereich
verwendet und beschreibt dort die Kooperationsbereitschaft des Patienten im
Rahmen seiner Behandlung. Eingang in das juristische Vokabular fand er im
Zuge der Entwicklung selbstgesetzter Normwerke privater und öffentlicher Un-
ternehmen.3 In diesem Zusammenhang versteht man unter „Compliance“ die Ge-
samtheit aller organisatorischen Maßnahmen, die rechtskonformes Verhalten der
Unternehmen, der Organmitglieder und Mitarbeiter im Hinblick auf gesetzliche
Ge- und Verbote sicherstellen sollen.4 Hauschka fasst unter den Begriff der Com-
pliance allgemein die Einhaltung und Befolgung bestimmter Gebote,5 was Men-
zies als Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen, regulatorischer Standards und Er-
füllung weiterer wesentlicher Anforderungen der Stakeholder präzisiert.6 Durch
Einrichtung geeigneter Organisationsstrukturen, Prozesse und Systeme im Unter-
nehmen soll eine nachhaltige, risiko- und wertorientierte sowie regelkonforme
Unternehmensführung ermöglicht werden. Compliance kommt damit der Bestän-
digkeit des Geschäftsmodells, der finanziellen Ausstattung des Unternehmens
und seinem Ansehen in der Öffentlichkeit zugute.7 Theisen rückt in Anlehnung
an das US-amerikanische Recht die Haftungsvermeidung durch das Befolgen

3 Stober, NJW 2010, 1573.
4 Mit dieser Definition: Schneider, ZIP 2003, 645 (646).
5 Hauschka-Hauschka, § 1, Rn. 2.
6 Menzies, Sarbanes-Oxley und Corporate Compliance, 2006, S. 2.
7 Menzies, Sarbanes-Oxley und Corporate Compliance, 2006, S. 2.


